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TEIL 1 – Begründung zur Satzung zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12/2011 
„Neuordnungsgebiet Vorpommernkaserne“ der Stadt Eggesin 

1 Rechtsgrundlagen 

Die Satzung zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12/2011 „Neuordnungsgebiet Vorpom-
mernkaserne“ der Stadt Eggesin wird auf der Grundlage der folgenden Rechtsvorschriften auf-
gestellt: 

- Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr.189); 

- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 l Nr.176); 

- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes (Planzei-
chenverordnung – PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I S. 58), geändert durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189); 

- Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015 S. 344), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 
18. März 2025 (GVOBl. M-V S. 130); 

- Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 16. Mai 2024 (GVOBl. M-V 2024, 270), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 18. März 2025 (GVOBl. M-V S. 130, 136); 

- Gesetz über die Raumordnung und Landesplanung des Landes Mecklenburg-Vorpommern – 
Landesplanungsgesetz (LPlG) – in der Fassung der Bekanntmachung vom 05. Mai 1998 (GVOBl. 
M-V S. 503, 613), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13. Mai 2024 (GVOBl. M-V S. 149); 

- Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom 29. 
Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 323); 

- Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes 
(Naturschutzausführungsgesetz – NatSchAG M-V) vom 23. Februar 2010 (GS M-V GI Nr. 791-8), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 2023 (GVOBl. M-V S. 546). 

2 Anlass der Planung 

2.1 Ziel und Zweck der Planung 

Die Stadtvertretung der Stadt Eggesin hat in der Sitzung am 12.12.2024 die 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 12/2011 „Neuordnungsgebiet Vorpommernkaserne“ der Stadt Eggesin 
beschlossen. 

Die rechtskräftige Satzung des Bebauungsplanes Nr. 12/2011 „Neuordnungsgebiet Vorpom-
mernkaserne“ der Stadt Eggesin wird in einem durchzuführenden Bauleitplanverfahren verän-
dert. Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12/2011 wird vorgenommen. 
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Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12/2011 beinhaltet 2 Änderungsbereiche. Der Ände-
rungsbereich 1 umfasst die Fläche des vorhandenen Heizhauses. Der Änderungsbereich 2 be-
zieht sich auf das Mischgebiet mit den Baufeldern 29.1 und 30.1. 

Im Änderungsbereich 1 befindet sich bereits eine Fernwärmeanlage. Die Flächenkapazitäten im 
ausgewiesenen Baufeld sind jedoch ausgeschöpft. Aufgrund dessen möchte der wird im Zuge 
der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12/2011 das Baufeld erweitert. 

Im Änderungsbereich 2 befindet sich bereits eine Lagerhalle. Jedoch ist noch eine weitere La-
gerhalle für beispielsweise Boote und verschiedene Materialen geplant. Eine Bebauung des 
Flurstücks 849/18 ist aufgrund des aufgezogenen Baufeldes 30.1 nur begrenzt umsetzbar. Die 
geplante Lagerhalle liegt etwa zur Hälfte im Baufeld 30.1. Auf Grund dessen möchte der Vorha-
benträger die rechtlichen Voraussetzungen schaffen, noch eine Lagerhalle zu errichten. Im 
Rahmen der Änderung ist das entsprechende Baufeld anzupassen. Die Gebietsausweisung als 
Mischgebiet (MI) sowie die festgesetzten Planinhalte in der Nutzungsschablone des vorhande-
nen Baufeldes 30.1 werden beibehalten. 

Um die geplanten Vorhaben realisieren zu können, ist die Schaffung von Baurecht in den beiden 
Änderungsbereichen erforderlich. 

Mit der 1.Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12/2011 soll eine geordnete städtebauliche Ent-
wicklung in der Stadt Eggesin gewährleistet werden. 

Als Planungsziel für den Änderungsbereich 1 wird benannt: 

- Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erweiterung der Fernwärmean-
lage 

unter Berücksichtigung der Anforderungen an Naturschutz und Landschaftspflege. 

Als Planungsziel für den Änderungsbereich 2 wird benannt: 

- Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung einer Lagerhalle für 
beispielsweise Boote und verschiedene Materialien und 

unter Berücksichtigung der Anforderungen an Naturschutz und Landschaftspflege. 

Eine landesplanerische Stellungnahme liegt derzeit noch nicht vor. 

Die Planung wird nach §§ 2 ff. BauGB aufgestellt. Eine Auseinandersetzung mit den Belangen 
von Naturschutz und Landschaftspflege erfolgt im Teil 2 der Begründung. 

2.2 Aufstellungsverfahren 

Zur Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und eine dem Wohl der 
Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodennutzung sind die Gemeinden verpflichtet, Bau-
leitpläne aufzustellen. 

Die Vorschriften des Baugesetzbuches zur Aufstellung von Bebauungsplänen gelten nach § 1
Abs. 8 BauGB ebenso für ihre Änderung, Ergänzung und Aufhebung. 
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Die Stadtvertretung der Stadt Eggesin hat am 12.12.2024 den Beschluss zur Einleitung des 
Planverfahrens zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12/2011 „Neuordnungsgebiet Vor-
pommernkaserne“ der Stadt Eggesin gefasst. 

Das Bauleitplanverfahren für die Satzung zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12/2011 
wird im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB durchgeführt. 

Der Bebauungsplan darf nach § 13 BauGB im vereinfachten Verfahren nur aufgestellt 
werden, wenn in ihm eine zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO oder eine 
Größe der Grundfläche von insgesamt weniger als 20.000 m² festgesetzt wird. Das ist in der 
vorliegenden Satzung zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12/2011 der Fall. 

Im § 13 BauGB sind die entsprechenden Voraussetzungen des vereinfachten Verfahrens veran-
kert. Demnach darf das Bauleitplanverfahren kein UVP-pflichtiges Vorhaben nach dem Gesetz 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) oder dem jeweiligen Ländergesetz vorbereiten. 

Weiterhin dürfen keine Anhaltspunkte vorliegen, dass durch die Änderung Erhaltungsziele 
oder Schutzzwecke von FFH-Gebieten oder Vogelschutzgebieten beeinträchtigt werden. 

Gemäß der Anlage 1 des UVPG und der Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung in Mecklenburg-Vorpommern besteht für das geplante Vorhaben keine UVP-Pflicht. 

Der räumliche Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12/2011 „Neuord-
nungsgebiet Vorpommernkaserne“ der Stadt Eggesin befindet sich nicht in Natura 2000-
Gebieten im Sinne des Bundesnaturschutzgesetztes, so dass keine Anhaltspunkte für eine Be-
einträchtigung der Schutzgüter bestehen. 

Folglich liegen die Voraussetzungen vor, das Bauleitplanverfahren zur 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 12/2011 im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB durchführen zu 
können. 

Aufgrund nicht zu erwartender Umweltbeeinträchtigungen werden keine weiterführenden 
Untersuchungen hinsichtlich der Umweltbelange durchgeführt. 

Abweichend vom Regelverfahren zur Aufstellung von Bebauungsplänen kann die Stadt Eggesin 
im vereinfachten Verfahren bei der Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange verfahrenstechnische Vereinfachungen nutzen. 

Gemäß § 13 Abs. 2 BauGB wird keine frühzeitige Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 
BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB durchgeführt. 

Des Weiteren wird im beschleunigten Verfahren zwingend von der Umweltprüfung, vom Um-
weltbericht und der Umwelterklärung (zusammenfassende Erklärung) abgesehen. 

2.3 Flächennutzungsplan 

Die Stadt Eggesin verfügt über einen wirksamen Flächennutzungsplan aus dem Jahr 2015. 

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Eggesin ist der Änderungsbereich 1 als Fläche für
Versorgungsanlage festgesetzt und der Änderungsbereich 2 als gemischte Baufläche. 
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Bebauungspläne sind gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. 
Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12/2011 „Neuordnungsgebiet Vorpommernkaserne“ 
der Stadt Eggesin wird aus dem wirksamen Flächennutzungsplan entwickelt und bedarf gemäß 
§ 10 Abs. 2 BauGB keiner Genehmigung. 

3 Lage des Gebietes, Geltungsbereich und Größe 

Das Plangebiet der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12/2011 liegt in der Stadt Eggesin, 
welche sich im Nordosten des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern, im Landkreis Vor-
pommern-Greifswald befindet. Die Stadt befindet sich im Kreuzungspunkt der L 28 und der L 32. 

Das Plangebiet der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12/2011 „Neuordnungsgebiet Vor-
pommernkaserne“ liegt im südlichen Teil der Stadt Eggesin. 

Im Norden des Änderungsbereiches 1 grenzt die Randowstraße an. Im Westen grenzt eine 
Wohnbebauung an. Im Süden grenzen eine Wohnbebauung und eine Grünfläche an. Im Osten 
des Änderungsbereiches 1 grenzt ebenfalls eine Grünfläche an. 

Im Norden, Westen und Süden des Änderungsbereiches 2 grenzt Wohnbebauung an. Im Osten 
des Änderungsbereiches 2 grenzt das Militärhistorische und Technische Museum Eggesin an 
und Wohnbebauung. 

Der Geltungsbereich der Satzung zur 1.Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12/2011 für den 
Änderungsbereich 1 umfasst folgende Flurstücke: 

Stadt Eggesin 
Gemarkung Eggesin 
Flur 3 
Flurstücke 531/5 (tw.), 539/2 (tw.), 540/2 (tw.) 

Die Größe des Änderungsbereiches 1 beträgt 8.135 m2. 

Der Geltungsbereich der Satzung zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12/2011 für den 
Änderungsbereich 2 umfasst folgende Flurstücke: 

Stadt Eggesin 
Gemarkung Eggesin 
Flur 3 
Flurstücke 849/21, 849/19, 849/18, 849/4, 563/8 (tw.), 562/1 (tw.), 561/19 und 

849/20 (tw.) 

Die Erschließung des Plangebietes ist über die Stoewer-Straße gesichert. 

Die Größe des Änderungsbereiches 2 beträgt 13.820 m². 
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Flurkartenübersicht im räumlichen Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 12/2011 „Neuordnungsgebiet Vorpommernkaserne“ der Stadt Eggesin 
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4 Vorhandene Situation 

4.1 Einordnung 

Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 12/2011 liegt in der Stadt Eggesin. 

Die Stadt Eggesin befindet sich im östlichen Teil des Landkreises Vorpommern-Greifswald. 

In etwa 15 Kilometern Luftlinien Entfernung verläuft die Grenze zu Polen. 

Die Stadt Torgelow befindet sich circa 10 Kilometer südlich der Stadt Eggesin. 

Verwaltet wird die Stadt Eggesin durch das Amt Am Stettiner Haff in Eggesin. 

Das Plangebiet der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12/2011 liegt im südlichen Bereich 
der Stadt Eggesin. 

4.2 Nutzung 

Im Änderungsbereich 1 befindet sich eine Fernwärmeanlage. 

Im Änderungsbereich 2 ist auf dem Flurstück 849/4 eine Lagerhalle. Der restliche Teil des Ände-
rungsbereiches 2 ist unbebaut. 

4.3 Ver- und Entsorgung 

Die im Plangebiet befindlichen baulichen Anlagen sind bereits mit Trink- und Schmutzwasser, 
Telekommunikation und Elektrizität erschlossen. 

5 Planinhalte 

5.1 Nutzung 

Der Änderungsbereich 1 im Ursprungsbebauungsplan als Fläche für Versorgungsanlagen festge-
setzt. In dem Bereich befindet sich ein Heizhaus. Die Nutzung bleibt bestehen. Im Rahmen der 1. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12/2011 sollen Erweiterungsmöglichkeiten für eine zukunfts-
orientierte Entwicklung geschaffen werden. 

Der ausgewiesene Geltungsbereich im Änderungsbereich 2 ist derzeit als Mischgebiet ausgewie-
sen. Auf dem Flurstück 849/4 wurde bereits eine Lagerhalle errichtet. Es ist geplant an diesem 
Standort eine weitere Lagerhalle aufzustellen. Das derzeit vorhandene Baufeld 30.1 schränkt die-
se Entwicklung jedoch ein. Dadurch wird die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12/2011 vor-
genommen. 

Mit der zukünftigen Anpassung der Baufelder der beiden Änderungsbereiche werden die 
erforderlichen Rechtsgrundlagen für die Erweiterung der Fernwärmeanlage und die Errichtung 
einer weiteren Lagerhalle geschaffen. 
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5.1 Bebauungskonzept 

Die nachstehenden Angaben unter dem Punkt Bebauungskonzept beziehen sich ausschließlich 
auf die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12/2011 „Neuordnungsgebiet Vorpommernka-
serne“ der Stadt Eggesin. Die Festsetzungen aus dem Ursprungsbebauungsplan und die Anga-
ben in der dazugehörigen Begründung haben weiterhin Bestand und werden von dieser Ände-
rung nicht berührt. 

● Bebauung 

Der Plangeltungsbereich ist durch die vorhandene Bebauung stark vorgeprägt. Die Über-
planung des Gebietes soll zu einer geordneten Entwicklung führen. Die Baufelder 29.1 und 30.1 
wurden in dem Zusammenhang neu sortiert und ausgewiesen. 

Für das Plangebiet der Satzung zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12/2011 „Neuord-
nungsgebiet Vorpommernkaserne“ der Stadt Eggesin sind Festsetzungen zum Maß der bauli-
chen Nutzung sowie örtliche Bauvorschriften getroffen worden. 

Die ausgewiesenen Arten der Flächennutzungen aus dem Ursprungsbebauungsplan (Ände-
rungsbereich 1: Fläche für Versorgungsanlagen und Änderungsbereich 2: Mischgebiet) wurden 
beibehalten. 

Änderungsbereich 1: 

Für die ausgewiesene Fläche für Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung Fernwärme 
wurde das Baufeld 08 aufgezogen. 

Für das Baufeld 8 wurde eine Grundflächenzahl von 0,8 festgesetzt, das. h. 80 % des Baufeldes 
kann versiegelt werden. 20 % des Grundstücks dürfen nicht baulich überformt werden und sind 
beispielsweise als Grünfläche anzulegen. 

In dem ausgewiesenen Baufeld 08 ist als maximal zulässige Zahl der Vollgeschosse ein Vollge-
schoss (I) ausgewiesen. 

Änderungsbereich 2: 

Im Zuge der 1. Änderung des Bebauungsplanes 12/2011 wurden die Baufelder 29.1 und 30.1 im 
Gegensatz zum Ursprungsbebauungsplan neu angeordnet und sortiert. Der ausgewiesene Ge-
bietscharakter als Mischgebiet bleibt für alle Baufelder erhalten. 

Die Gebietsausweisung als Mischgebiet (MI) im Änderungsbereich 2 sowie die festgesetzten 
Planinhalte in der jeweiligen Nutzungsschablonen (29.1 und 30.1) werden beibehalten. 

Ziel der Neuordnung des Baufeldes 29.1 ist die Errichtung einer weiteren Lagerhalle parallel zur 
bereits vorhandenen Lagerhalle. Da sich die geplante Lagerhalle an den bestand orientiert um 
ein harmonisches Einfügen zu gewährleisten, wurden die Angaben zum Maß der baulichen Nut-
zung beibehalten. 

Folglich bleibt die festgesetzte GRZ von 0,6 für das Mischgebiet (Baufeld 29.1) unverändert. 
Weiterhin darf die Lagerhalle mit einer maximalen Traufhöhe von 7,00 m errichtet werden. 

Mit der Neuordnung des Baufeldes 29.1 wurde auch das Baufeld 30.1 in Bezug seiner Größe 
angepasst. Beim Baufeld 30.1 wurde lediglich die Größe verkleinert, die Angaben aus der Nut-
zungsschablone bleiben bestehen. 
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5.3 Verkehrserschließung 

Die verkehrliche Erschließung der Änderungsbereiche des Plangebietes ist gesichert. 

Die Erschließung des Änderungsbereiches 1 des Plangebiets ist über die Karl-Marx-Straße ge-
sichert. 

Die Erschließung des Änderungsbereiches 2 des Plangebietes ist über die Stoewer-Straße ge-
sichert. 

5.4 Ver- und Entsorgung 

Zur Ver- und Entsorgung wurden bereits unter Punkt 4.3 einige Aussagen getroffen. 

Die für die vorgesehene Bebauung erforderlichen technischen Erschließungssysteme sollen 
durch Anschluss an die im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe des räumlichen Geltungs-
bereichs vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen realisiert werden. 

Für die geplanten baulichen Anlagen sind minimale Erweiterungen der Versorgungsleitungen (z. 
B. Elektrizität) notwendig. 

• Deutsche Telekom Technik GmbH 

Folgende Angaben wurden aus der Stellungnahme der Deutschen Telekom Technik GmbH vom 
23.05.2025 entnommen: 

„Bei weiteren Planungen ist sicherzustellen, dass die vorhandenen TK-Linien möglichst unver-
ändert in ihrer jetzigen Lage ohne Überbauung verbleiben können. Geländeveränderungen im 
Bereich unserer Trassen (z. B. Höhenprofiländerung) müssen in jedem Falle mit der Deutschen 
Technik GmbH abgestimmt werden. Bei Freilegung der Telekommunikationslinien während der 
Baumaßnahme sind diese durch geeignete Maßnahmen zu schützen und zu sichern (z. B. durch 
Halbrohre). 

Unsere Leitungen sind in der Regel mit einer Überdeckung von ca. 60 cm Innerorts, bis zu 90 
cm außerorts, verlegt. 

Eine abweichende Tiefenlage ist wegen Kreuzungen anderer Anlagen, infolge nachträglicher 
Veränderung der Deckung durch Straßenumbauten u dgl. und aus anderen Gründen möglich. 

Sollten Sicherungs- bzw. Verlegemaßnahmen erforderlich sein, so sind diese rechtzeitig unter 
der der nachfolgenden E-Mail-Adresse zu beantragen, damit für die Prüfung der Kostentra-
gungspflicht und ggf. Erstellung der vertraglichen Regelungen ein angemessener Zeitraum zur 
Verfügung steht: T_NL_Ost_PTI_23_Betrie_1@telekom.de“ 

• Niederschlagswasser 

Niederschlagswasser von den befestigten Flächen und Dachflächen sollte vorzugsweise am 
Anfallort versickert werden, wenn es die örtlichen Verhältnisse zulassen. Die Versickerungsan-
lagen sind so herzurichten, dass Nachbargrundstücke nicht nachteilig beeinträchtigt werden. Die 
Versickerungsfähigkeit des Bodes ist bei der objektkonkreten Planung mit einem Baugrundgut-
achten nachzuweisen. Sollte das Baugrundachten ergeben, dass eine Versickerungsfähigkeit 
nicht gegeben ist, ist das Niederschlagswasser in das zentrale Niederschlagnetz einzuleiten. 

mailto:T_NL_Ost_PTI_23_Betrie_1@telekom.de
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• Löschwasserversorgung 

Gemäß der Stellungnahme des Amtes „Am Stettiner Haff“ vom Sachbereich Brandschutz vom 
28.10.2025 ist die Löschwasserversorgung für beide Änderungsbereiche sichergestellt. Die Ent-
nahmestellen sind alle geprüft, einsatzfähig und befinden sich im 300 m Radius. 

Folgende Entnahmestellen stehen für den Änderungsbereich 1 zur Verfügung: 

· Karl-Marx-Str 74d – Unterflurhydrant mit 48 m³/ h (ca. 80m) 
· Karl-Marx-Str (Park) – Unterflurhydrant mit 48 m³/ h (ca. 80m) 
· Randowstr. Einfahrt Bauhof – Überflurhydrant mit 48 m³/ h (ca. 40m) 

Der Löschwasserbedarf für den Änderungsbereich 2 wird durch die nachstehenden Entnahme-
stellen gedeckt: 

· Karl-Marx-Str (Armeemuseum) – Unterflurhydrant mit 48 m³/ h (ca. 130m) 
· Stöwerstr. 4 – Unterflurhydrant mit 48 m³/ h (ca. 50m) 
· Heidestr. 6a – Unterflurhydrant mit 48 m³/ h (ca. 180m) 

5.5 Festsetzungen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft 

■ Grünordnerische Festsetzungen und Maßnahmen 

Die Eingriffe in den Naturraum und das Landschaftsbild werden durch die Realisierung der 
geplanten baulichen Erweiterungen (Lagerhalle) geringgehalten. 

Das Gebiet im Änderungsbereich 1 ist bereits durch die bestehenden baulichen Anlagen stark 
überformt und geprägt. 

Im Änderungsbereich 2 ist ebenfalls eine Vorprägung durch die bereits bestehende Lagerhalle 
vorhanden. 

Für die geplanten Baumaßnahmen sind keine Baumfällungen erforderlich. 

Aufgrund des geringen Eingriffs wird davon ausgegangen, dass ein artenschutzrechtlicher 
Fachbeitrag nicht erforderlich ist, da die geplante Lagerhalle einen bereits vorgeprägten Bereich 
umfasst und keine Abrissarbeiten vorgesehen sind. Die beanspruchte Grünfläche für die geplan-
ten Baumaßnahmen wird zudem regelmäßig gemäht. 
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5.6 Sonstige Angaben 

Im Rahmen der Aufstellung der Satzung zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12/2011 
werden weitere planrelevante Faktoren berücksichtigt und zu gegebener Zeit ergänzend in die 
Begründung aufgenommen. 

· Belange des Landkreises Vorpommern-Greifswald, Sachgebiet Breitband 

Die Prüfung hat ergeben, dass der eingereichte Antrag, Bereiche des geförderten Breitbandaus-
baus berührt/durchquert. 

Nach § 146 Absatz 2 Telekommunikationsgesetz ist im Rahmen der Erschließung von Neubau-
gebieten stets sicherzustellen, dass geeignete passive Netzinfrastrukturen für ein Netz mit sehr 
hoher Kapazität mitverlegt werden. 

Sollen einzelne Grundstücke erschlossen werden Fragen sie bei dem unten aufgeführten Tele-
kommunikationsunternehmen nach. 

Die Trasse wurde genehmigt. es handelt sich um das Projektgebiet V625_OB. Das Projektgebiet 
V825_06 befindet sich gerade in der Umsetzungsphase. 

Für einen genauen Trassenverlauf oder einer Mitverlegung kontaktieren sie das ausführende 
Telekommunikationsunternehmen: 

Anschrift: Landwerke MV Breitband GmbH 
Wilhelm-Stolte-Straße 90 
17235 Neustrelitz 

E-Mail: Bestandsplapbeauekunftung@breitland_net.de 

· Belange des Landkreises Vorpommern-Greifswald, Sachgebiet Brand- und Katastro-
phenschutz 

Kampfmittel 

lm Kampfmittelkataster des Landes Mecklenburg-Vorpommern sind keine Eintragungen zu einer 
Kampfmittelbelastung im Bereich des vorliegenden Vorhabens, Gemarkung Eggesin, Flur 3, 
Flurstücke 531/5. 539/2, 540/2, 849/21, 849/19, 849/18, 849/4, 563/8, 562/1, 561/19, 849/20 
vorhanden. 

Sollten im Verlauf der Umsetzung des Vorhabens trotz Freigabe durch den Munitionsbergungs-
dienst M-V wider Erwarten Kampfmittel bei Arbeiten entdeckt werden, so sind die Arbeiten ein-
zustellen, der Fundort zu räumen und abzusperren. Nachfolgend hat die Meldung für den Notruf 
der Polizei oder die nächste Polizeidienststelle an den Munitionsbergungsdienet M-V zu erfol-
gen. Gemäß § 5 Abs. 1 Kampfmittelverordnung M-V ist die Fundstelle der örtlichen Ordnungs-
behörde beim zuständigen Amt unverzüglich anzuzeigen. 

· Belange des Landkreises Vorpommern-Greifswald, Sachgebiet Verkehrsstelle 

Ist bei den Ausfahrten vom B-Plangebiet auf die Karl-Marx-Straße und Stoewer-Straße ausrei-
chend Sicht vorhanden und entstehen durch (auch zu einem späteren Zeitpunkt geplante) Be-
bauung, Bepflanzung, parkende Fahrzeuge oder Werbeanlagen keine Sichtbehinderungen für 
Verkehrsteilnehmer, dann sind keine Einwände zu erwarten. 
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Einwände sind ebenfalls nicht zu erwarten, wenn Veränderungen der Verkehrsführung oder 
beim Neu-, Um- und Ausbau von Straßen, Wegen, Plätzen und anderen Verkehrsflächen die 
entsprechenden Unterlagen (Lageplan mit Maßen, ggf. Markierungs- und Beschilderungsplan 
...) rechtzeitig zur gesonderten Stellungnahme vorgelegt werden. 

Des Weiteren sind keine Einwände zu erwarten, wenn der Träger der Straßenbaulast dem Ver-
heben zustimmt oder bei Verkehrsraumeinschränkungen rechtzeitig vor Baubeginn durch die 
beauftragte Baufirma bei der unteren Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Vorpommern-
Greifswald eine verkehrsrechtliehe Anordnung gem. § 45 StVO beantragt wird. 

Dem Antrag ist die entsprechende Aufgrabeerlaubnis/Sondernutzungserlaubnis des zuständigen 
Straßenbaulastträgers sowie ein Verkehrszeichenplan für die Baustellenab-sicherung beizufü-
gen. 

· Belange des Landkreises Vorpommern-Greifswald, Sachgebiet Wasserwirtschaft 

Für das Vorhaben sind insbesondere die Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), 
insbesondere § 5 (Allgemeine Sorgfaltspflichten), § 55 (Grundsätze der Abwasserbeseitigung) 
sowie § 78 (Schutz von Überschwemmungsgebieten), sowie die Bestimmungen des Lan-
deswassergesetzes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG M-V), insbesondere §§ 36–40 (Wasser-
wirtschaftliche Belange in der Bauleitplanung), zu berücksichtigen. 

Auflagen
1. Nach § 49 (1)  WHG sind  Arbeiten, die  so tief in den  Boden eindringen, dass sie sich un-

mittelbar oder mittelbar auf die Bewegung, die Höhe oder die Beschaffenheit des Grund-
wassers  auswirken  können, der  zuständigen Behörde einen  Monat  vor Beginn der Arbei-
ten anzuzeigen.  Wird nach § 49  (2)  WHG  dabei unbeabsichtigt  Grundwasser erschlos-
sen, ist dies der zuständigen Behörde unverzüglich anzuzeigen. 

2. Abwasserentsorgung 
Die ordnungsgemäße  Ableitung und Behandlung  des anfallenden Schmutzwassers  ist 
nach § 55 WHG sicherzustellen. Eine Einleitung von unbehandeltem Abwasser in Grund-
oder Oberflächengewässer ist auszuschließen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Abwasserbeseitigung entsprechend den gültigen 
Satzungen des zuständigen Abwasserentsorgers nachzuweisen ist. 

3. Niederschlagswasserbewirtschaftung 
Gemäß § 55 Abs. 2 WHG sowie § 38 LWaG M-V ist Niederschlagswasser möglichst 
ortsnah zu versickern oder zu verrieseln, soweit die Untergrund- und  Grundwasserver-
hältnisse dies zulassen. 

Es wird empfohlen bzw. gefordert: 
- Vorrangig dezentrale Versickerungs- bzw. Rückhaltemaßnahmen  vorzusehen (z. B. 
Mulden, Mulden-Rigolen-Systeme). 
- Die Bemessung nach  den einschlägigen DWA-Regelwerken (z. B. DWA-A 138) durch-
zuführen. Anfallendes unbelastetes Niederschlagswasser kann daher erlaubnisfrei über 
eine ausreichende Sickerstrecke von mind. 1,00 m zum Mittleren Höchsten Grundwas-
serstand (MHGW) auf dem Grundstück versickert werden. Nach dem DWARegelwerk, 
Arbeitsblatt DWA-A 138 muss der relevante Versickerungsbereich im kf-Bereich von 
1*10-3 bis 1*10-6 m/s liegen. 
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4. Grundwasser- und Bodenschutz 
Das Plangebiet liegt nicht in einem hydrogeologisch sensiblen Bereich oder weist einen 
hohen Grundwasserstand vor. Bei Baumaßnahmen ist trotzdem sicherzustellen, dass 
keine wassergefährdenden Stoffe in das Erdreich gelangen. Baustellenlogistik und Mate-
riallagerung sind entsprechend abzusichern. 

· Belange des Hauptzollamtes Stralsund 

Das Plangebiet befindet sich im grenznahen Raum (§ 14 Abs. 1 ZollVG i. V. m § 1, Anlage 1 B 
der Verordnung über die Ausdehnung des grenznahen Raumes und die der Grenzaufsicht un-
terworfenen Gebiete -GrenzAV-). Insoweit wird vorsorglich auf das Betretungsrecht im grenzna-
hen Raum gem. § 14 Abs. 2 ZollVG, welches auch während etwaiger Bauphasen jederzeit ge-
währleistet sein muss, hingewiesen. Darüber hinaus kann das Hauptzollamt verlangen, dass 
Grundstückseigentümer und -besitzer einen Grenzpfad freilassen und an Einfriedungen Durch-
lässe oder Übergänge einrichten, das Hauptzollamt kann solche Einrichtungen auch selbst er-
richten (Sätze 2 und 3 ebendort). 

· Belange des Landesamtes für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern 

Vermessungsmarken sind nach § 26 des Gesetzes über des amtliche Geoinformations- und 
Vermessungswesen (Geoinformations- und Vermessungsgesetz - GeoVermG M-V) vom 16. 
Dezember 2010 (GVOBI. M-V S. 713) gesetzlieh geschützt: 
- Vermessungsmarken dürfen nicht unbefugt eingebracht, in ihrer Lage verändert oder entfernt 

werden. 
- Zur Sicherung der mit dem Boden verbundenen Vermessungsmarken des Lage-, Höhen- und 

Schwerefestpunktfeldes darf eine kreisförmige Schutzfläche von zwei Metern Durchmesser 
weder überbaut noch abgetragen oder auf sonstige Weise verändert werden. Um die mit dem 
Boden verbundenen Vermessungsmarken von Lagefestpunkten der Hierarchiestufe C und D 
auch zukünftig für satellitengeschützte Messverfahren (z. B. GPS) nutzen zu können, sollte im 
Umkreis von 30 m um die Vermessungsmarken Anpflanzungen von Bäumen oder hohen 
Sträuchern vermieden werden. Dies gilt nicht für die Lagefestpunkte (TP) 1. - 3. Ordnung. 

- Der feste Stand, die Erkennbarkeit und die Verwendbarkeit der Vermessungsmarken dürfen 
nicht gefährdet werden, es sei denn, notwendige Maflnahmen rechtfertigen eine Gefährdung 
der Vermessungsmarken. 

- Wer notwendige Maßnahmen treffen will, durch die geodätische Festpunkte gefährdet werden 
können, hat dies unverzüglich dem Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen 
mitzuteilen. 

- Falls Festpunkte bereits jetzt durch das Bauvorhaben gefährdet sind, ist rechtzeitig (ca. 4 Wo-
chen vor Beginn der Baumaßnahme) ein Antrag auf Verlegung des Festpunktes beim Amt für 
Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen zu stellen. 

- Ein Zuwiderhandeln gegen die genannten gesetzlichen Bestimmungen ist eine Ordnungswid-
rigkeit und kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet werden. Ggf. können Scha-
denersatzansprüche geltend gemacht werden. 

Bitte zu beachten ist das Merkblatt über die Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte. 
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5.7 Flächenbilanz 

Die Flächenbilanz wird für die Satzung zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12/2011 
„Neuordnungsgebiet Vorpommernkaserne“ der Stadt Eggesin aufgestellt und beinhaltet nur die 
Angaben zu den Flächen, die im Geltungsbereich liegen. 

Flächennutzung Änderungsbereich 1 Flächengröße 
in m² 

Flächengröße 
in % 

Größe des Plangebietes 8.135 100,00 

Fläche für Versorgungsanlagen 7.920 97,36 

Ausgewiesenes Baufeld in der Fläche für Versorgungsanlagen 7.920 97,36 

Verkehrsfläche 215 2,64 

Straßenverkehrsfläche 215 2,64 

Flächennutzung Änderungsbereich 2 Flächengröße 
in m² 

Flächengröße 
in % 

Größe des Plangebietes 13.800 100,00 

Mischgebiet 11.460 82,92 

Ausgewiesene Baufelder im Mischgebiet 

Baufeld 29.1 2.778 20,10 

Baufeld 30.1 4.145 29,99 

Verbleibende Fläche im Mischgebiet 4.537 32,83 

Grünfläche 1.252 9,06 

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

1.252 9,06 

Verkehrsfläche 1.108 8,02 

Straßenverkehrsfläche 1.108 8,02 




